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Bezirksversammlung Harburg 
 
 
 
 
 
 

 06. 11. 2008 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
des Abg. Frank Wiesner und SPD-Fraktion 

und des Abg. Carsten Schuster und FDP-Fraktion 
 
 
Betr.: Erhöhung der Verkehrssicherheit - 

  Tempo 30 für alle auf dem Meckelfelder Weg 
 
 
Die Bezirksversammlung möge beschließen: 
 
Die Verwaltung wird aufgefordert, sich für Tempo 30 für alle Verkehrsteilnehmer 
auf dem Meckelfelder Weg einzusetzen. Es ist darüber hinaus zu prüfen, ob das 
Geschwindigkeitsniveau durch die Aufstellung von Geschwindigkeitsanzeigen 
oder/und bauliche Maßnahmen in Richtung Sinstorf verringert werden kann.  
 
Begründung: 
 
Auf dem Meckelfelder Weg gilt gegenwärtig Tempo 50, außer für LKW über 7,5t 
und Busse, die maximal 30 km/h fahren dürfen. Die Fußwege sind auf weiten 
Abschnitten schmal. Es gibt keinen Sicherheitsabstand zwischen Fußweg und 
Fahrbahn, zudem ist der Fußweg an einigen Stellen teilweise zugewachsen. Im 
Sommer des letzten Jahres wurde ein 11jähriges Mädchen, auf dem schmalen 
Bürgersteig des Meckelfelder Weges gehend, vom rechten Außenspiegel eines 
vorbeifahrenden Kleinlasters/Transporters erfasst und zu Boden geschleudert. Sie 
erlitt einen Schädelbasisbruch und musste direkt in das Unfallkrankenhaus geflogen 
und dort behandelt werden. Der Fahrer beging Fahrerflucht und wurde bis heute 
nicht ermittelt. 
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Der Meckelfelder Weg ist auch der Weg für Grundschüler der Schule Scheeßeler 
Kehre und für Kindergartenkinder der dortigen DRK-Kindertagesstätte. Die i.d.R. 
bis zu 10jährigen Kinder sind besonders durch den mit bis zu 50 km/h (und auch mal 
drüber) fahrenden Kfz-Verkehr gefährdet. Leider halten sich nicht alle LKW-Fahrer 
an die erlaubte Geschwindigkeit von 30 km/h. Insofern erhöht eine allgemeine 
Geschwindigkeitsabsenkung auf 30 km/h für alle Kfz-Fahrer die Verkehrssicherheit.  
 
Da nicht ständig Geschwindigkeitskontrollen von der Polizei durchgeführt werden 
können, wird zusätzlich angeregt, mit Geschwindigkeitsanzeigen oder/und baulichen 
Maßnahmen mindestens zwischen Landesgrenze und der Fußgängerampel die 
Geschwindigkeitsabsenkung zu unterstützen. Auf dem leicht abfallenden geraden 
Stück wird sonst den Verkehrsteilnehmern nicht gleich deutlich, dass dort  
Tempo 30 gilt.  
 
 
 
Jürgen Heimath                                               Dr. Kurt Duwe 
SPD-Fraktionsvorsitzender                             FDP-Fraktionsvorsitzender 
f.d.R. 
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